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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1928

Norm

EKHG §9 G

Rechtssatz

(Zum EHG) Läßt sich das Mitverschulden des Fahrers einer Straßenbahn an einem Unfalle, der von einem Kutscher

verschuldet wurde, nicht ausschließen, so haftet die Straßenbahnunternehmung nach § 1 EHG.
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